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Bei!Rückfragen!wenden!Sie!sich!bitte!an: 
Frank!Hübner!

!Am!Pannesbusch!91,!42281!Wuppertal!
Telefon!0202.89.83.655!

Telefax!+4932121003634!
eMail:!frank.huebner@knicklichtev.de!

!
! ! !
!

Wuppertal,!20.!Juni!2014!
Sehr!geehrter!Herr!Korte,!!
!
Wir!danken!Ihnen!sehr!herzlich!für!das!angenehme!Vorgespräch!am!5.!Juni!2014!in!Ihrem!Hause!und!
stellen!nun!hiermit!den!formlosen!Antrag!auf!Anerkennung!von!Knicklicht!e.V.!als!Träger!der!freien!
Jugendhilfe.!
Dazu!senden!wir!Ihnen!hier!die!benötigten!Unterlagen!als!Anlage.!
!
Gerne!vereinbaren!wir!auch!mit!Ihnen!für!den!neu!zu!konstituierenden!JugendhilfeQAusschuss!einen!
Besichtigungstermin!unserer!Einrichtung!nach!den!Sommerferien.!
!
Wir!freuen!uns!von!Ihnen!zu!hören.!
!
!
Mit!freundlichen!Grüßen!
!
Knicklicht e.V. 
Frank!Hübner!
!
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Anlagen:!

Q Konzept!von!Mai!2014!
Q Satzung!von!September!2008!
Q Auszug!aus!dem!Vereinsregister!von!2008!
Q Freistellungsbescheid!von!September!2012!
Q Aktuelle!Liste!der!Vorstandsmitglieder!

!

Knicklicht e.V. !"!Kinderkantine!"!Hausaufgabenhilfe!"!Roßstraße!8!"!42105!Wuppertal!

Stadt!Wuppertal!
Der!Oberbürgermeister!
Norbert!Korte!
Alexanderstraße!18!
42103!Wuppertal!
!
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Einleitung 
 

 
„Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7) 
 
 
Zum Namen „Knicklicht“ 
 
Ein Knicklicht ist ein kleines Licht oder Leuchtmittel, das Angler benutzen. Sie 
können daran erkennen, ob ein Fisch am Köder angebissen hat, möglicherweise 
lockt es auch manchen Fisch an die Oberfläche. Damit es brennt, muss man es 
„knicken“. Erst wenn sich die zwei Flüssigkeiten verbinden und eine chemische 
Reaktion diese zum Leuchten bringt, entfaltet es seine Wirkung. 
Für uns heißt das im übertragenen Sinne: Wir als Knicklicht e.V. möchten ein 
Licht auf dem Ölberg sein. Ein heller und warmer Ort, in dem Menschen sich be-
gegnen und miteinander in Beziehung treten können. 
 
Der Ölberg gehört zu den Quartieren in Wuppertal, wo es immer noch Armut und 
Mangelversorgung gibt. Besonders bei den Kindern! Hier möchten wir ansetzen. 
Denn wir sind davon überzeugt: Wenn wir Kindern helfen, kann sich die Welt 
verändern.  
 
Schon vor dem Krieg war dieser Teil unserer Stadt ein klassisches Arbeiterviertel. 
Allgegenwärtige Arbeitslosigkeit und Armut haben hier aber auch gewachsene 
soziale Strukturen geschaffen: sowohl Arbeitervereine, Wohlfahrt, Kirchen und 
die Hilfe untereinander sind hier Realität. 
 
Seit einigen Jahren wandelt sich der Ölberg nach langer Verödung wieder zu ei-
nem funktionierenden Stadtviertel. Lebensmittelgeschäfte, Kneipen, Szenelokale, 
Kunstateliers, Schulen, Kindergärten, Spielplätze und Kirchen sind wieder (oder 
immer noch) anzutreffen. Menschen unterschiedlichster Kulturen, viele mit Mig-
rationsintergrund, leben hier zusammen. 
Unser pädagogischer Mittagstisch mit Hausaufgabenhilfe soll die soziale und kul-
turelle Entwicklung des Quartiers unterstützen. 
 
 
1. Wer wir sind  
 
Seit 2005 ist das Knicklicht in der Wuppertaler Nordstadt zu Hause. Als gemein-
sames Projekt der Freikirchen Kirche auf dem Ölberg, Freie evangelische Ge-
meinde Wuppertal-Elberfeld und Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Osters-
baum gestartet, wurde es 2008 in einen eingetragenen Verein umgewandelt. 
Von Anfang an wurde die Arbeit des Knicklichtes intensiv durch den städtischen 
Bezirkssozialdienst 3 begleitet. 
 
In der Hinwendung und in dem Erkennen der sozialen und karitativen Bedürfnis-
se unserer Mitmenschen nehmen wir unsere christliche und gesellschaftliche Ver-
antwortung wahr. Wir tun dieses aber auch in der Hoffnung etwas von der Liebe 
Gottes weitergeben zu können, denn wir sind Christen. Wir glauben an Gott, den
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Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wie er uns im Alten und Neuen Testa-
ment bezeugt wird.  
 
Auch wenn unsere Kinderkantine maßgeblich von Mitgliedern der „Kirche auf dem 
Ölberg“ und der „Freien evangelischen Gemeinde Elberfeld“ getragen wird, ist die 
Kinderkantine offen für Kinder aller Religionen und Kulturen! 
 
Die Grundschulkinder erhalten bei uns ein warmes Mittagessen und Hilfe bei den 
Hausaufgaben durch unsere überwiegend ehrenamtlich Mitarbeitenden. Gezielte 
Angebote sollen die Kinder in ihrer individuellen Weiterentwicklung unterstützen, 
neben dem Freispiel nach den Hausaufgaben. Wichtig ist uns die familienergän-
zende Betreuung aufgrund der kleinen Gruppe. Denn wir möchten auf die einzel-
nen Bedürfnisse der Kinder eingehen können! 
 
Trotzdem gibt es immer noch viele Kinder, die sich selber überlassen und sozial 
benachteiligt sind. Mit unserer Arbeit möchten wir helfen, den Ölberg heller zu 
machen und den Kindern einen Ort schaffen, wo sie wichtig und sicher sind! 
 
In unserem Team arbeiten ca. 15 ehrenamtlich Mitarbeitende unterschiedlichsten 
Alters, davon sind in der Regel vier täglich vor Ort. Hauptamtlich geleitet wird 
unsere Kinderkantine von einer Ergotherapeutin sowie Jugendbildungssekretärin. 
 
Zudem besteht für Menschen, die sich gerne engagieren möchten und ein großes 
Herz für Kinder haben, die Möglichkeit in unserem Hause ehrenamtlich tätig zu 
werden. Gleichfalls ist es möglich, ein Praktikum im Rahmen der Schul- oder  
Studienzeit bei uns zu absolvieren.  
 
 
2. Die Kinderkantine und die Hausaufgabenhilfe 
 
2.1 Unsere Grundsätze 
 
Diakonische, pädagogische und gesellschaftliche Aspekte leiten uns in unserem 
Handeln. 
 
2.1.1 Diakonische Aspekte 
Menschen geraten immer wieder in Situationen, welche sie als Krisen erleben. 
Manche Krisen sind so geartet, dass es für Menschen ohne fremde Unterstützung 
keinen Ausweg mehr zu geben scheint. 
 
Für uns als Verein ist es selbstverständlich, ihnen zu helfen und sie zu begleiten. 
Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe gibt es für uns keinen Unterschied zwi-
schen den Menschen verschiedener Nationalität, Herkunft, Religion, Rasse und 
Geschlecht.  
 
Diese Hinwendung zum Mitmenschen entspricht unserem Verständnis von Diako-
nie als einer Möglichkeit direkter und indirekter Hilfe.  
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2.1.2 Pädagogische Aspekte  
Die Kinderkantine in der Wuppertaler Nordstadt liegt in einem sozial eher be-
nachteiligten Gebiet von Wuppertal. Viele Kinder leben in einem nur wenig för-
dernden Umfeld. In der Regel sind sie zu Hause den ganzen Tag auf sich gestellt. 
Sie können - aus den unterschiedlichsten Gründen - selten durch ihre Eltern bei 
den Hausaufgaben unterstützt werden. SpielpartnerInnen stehen ihnen nicht zur 
Verfügung und niemand bereitet ihnen eine warme Mittagsmahlzeit zu oder isst 
gemeinsam mit ihnen. Hier holt die Kinderkantine die Kinder ab, orientiert an 
deren besonderen Lebenslagen und Bedürfnissen sowie an deren sozialem Um-
feld. 
 
Durch das Mittagessen soll, unabhängig von dem Versorgungsanspruch, gegen 
Fehl- und Mangelernährung gewirkt sowie deren Auswirkungen wie unter ande-
rem Übergewicht und hohe Anfälligkeit für Erkrankungen ausgeglichen werden. 
 
Des Weiteren kommt der Kinderkantine aber auch eine wichtige soziale Bedeu-
tung zu, durch ein hohes Maß an Gemeinschaft, Kontinuität und Struktur. 
Dadurch ist die Übermittagsbetreuung auch ein Ort des sozialen Lernens. 
 
Die Hausaufgabenhilfe erfüllt das kindliche Bedürfnis nach sozialem Miteinander 
und Austausch. Sie ist ein Treffpunkt und Erfahrungsraum für Kinder, in welchem 
sie soziale und emotionale Sicherheit und Strukturen erleben können. Hier be-
gegnen sie Vertrauenspersonen, die ihnen Halt und Orientierung anbieten möch-
ten. 
Doch nicht zuletzt sollen die Kinder erfahren, dass Hausaufgaben auch Spaß ma-
chen können. 
Nach dem Mittagessen können die Kinder - unter Anleitung – ihrem Bewegungs-
bedürfnis nachkommen. Danach heißt es: zurück an die Hausaufgaben. Die Kin-
der sollen in Ruhe und regelmäßig ihre Hausaufgaben machen. Letztlich wird mit 
der Hausaufgabenhilfe auch eine schulische Verbesserung angestrebt. Danach ist 
endlich Zeit zum Spielen!  
 
Wir arbeiten eng mit den Eltern, den umliegenden Schulen und dem Bezirkssozi-
aldienst zusammen.  
 
2.1.3 Gesellschaftliche Aspekte  
Unsere kleine Gruppe bildet den multikulturellen Hintergrund der Nordstadt ab.  
Durch die Angebote (Beziehung, Erziehung, Unterstützung, Bildung und Förde-
rung) sollen eigene Fähig- und Fertigkeiten entdeckt und weiterentwickelt wer-
den. Das Erkennen der eigenen Stärken kann einen wesentlichen Einfluss auf 
individuelle Entfaltung eines jeden Kindes haben.  
Durch unsere Arbeit tragen wir zur Wahrung des Rechtes jedes Einzelnen bei, 
dass individuelle Fähigkeiten und Lernen gesehen sowie wertgeschätzt werden, 
ohne Leistungsorientierung.  
Wir unterstützen die Kinder in der Nutzung eigener Stärken und Fähigkeiten, 
damit sie am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
 
Die Arbeit von Knicklicht e.V. ist ein Beitrag gegen Vernachlässigung von 
Kindern. 
Der Schutz des Wohls des Kindes sowie grenzachtender Umgang sind für uns ein 
unverzichtbares Muss! Nicht zuletzt nehmen wir Einsicht in die erweiterten 
Führungszeugnisse aller Mitarbeitenden, im Sinne des SGB VIII § 72a.
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Die Arbeit von Knicklicht e.V. versucht zur Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund beizutragen. 
 
Die Arbeit von Knicklicht e.V. soll zur Vernetzung im Stadtteil, zur Verbesserung 
der sozialen und kulturellen Situation beitragen unter Mitwirkung der Menschen, 
die dort leben. 
 
Knicklicht e.V. bedeutet Austausch und Begegnung über Generationen und 
Kulturen hinaus. 
 
 
2.2 Unsere Zielgruppe 
 
In Kooperation mit den benachbarten Grundschulen des Ölbergs (Städtische GS 
Marienstraße, Katholische GS Hombüchel, Städt. Gemeinschafts-Grundschule 
Markomannenstraße) sowie der Peter-Härtling-Schule und dem Bezirkssozial-
dienst der Wuppertaler Nordstadt begleiten, unterstützen und fördern wir eine 
inklusive konstante Gruppe von 15 Kindern. 
 
Die Kontaktaufnahme zu unserer Einrichtung erfolgt durch das Jugendamt, durch 
die LehrerInnen und RektorInnen oder SchulsozialarbeiterInnen der o. g. Schu-
len, durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder durch Eigeninitiative der Eltern. 
Die Kinder, welche aus so genannten sozial benachteiligen Familien stammen, 
befinden sich nicht in der Offenen Ganztagsbetreuung der Grundschulen. Zum 
einen weil sie dort keinen Platz bekommen haben, oder zum anderen nur 
schwerlich in die OGATA zu integrieren sind. 
 
Es ist uns wichtig, den Kindern ein vertrautes Umfeld in angenehmer Atmosphäre 
zu schaffen und ihnen Raum für ihre persönlichen Bedürfnisse sowie individuelle 
Entfaltung zu geben. 
 
 
2.3 Unser Angebot 
 
In unserem Hause können die Kinder ein bunt gefächertes Angebotsspektrum 
vom warmen Mittagessen, über Hausaufgabenbetreuung bis hin zur Freizeitge-
staltung nutzen. 
 
2.3.1 Die Kinderkantine 
Lernen im Hinblick auf Essverhalten und gesunder Ernährung ist eine großartige 
Entwicklungschance. In der Gruppe mit anderen Kindern kann sie richtig Spaß 
machen! Die Kinder sollen Nahrungsmittel in vielfältiger Form kennenlernen, an-
geleitet werden sie dabei unter anderem von unserer Ökotrophologin. 
 
Gerade im Kindes- und Jugendalter kommt einer ausgewogenen Ernährung eine 
große Bedeutung zu. Sie dient der Bedarfsdeckung aller lebensnotwendigen 
Nährstoffe, welche Kinder für Wachstum, Entwicklung und Gesundheit benötigen. 
Langfristig ausgeübt dient sie auch als Prävention (Vorbeugung) so genannter 
Zivilisationskrankheiten im Erwachsenenalter (beispielsweise gegen Überge-
wicht). 
Durch ein spezielles Verpflegungssystem, welches wir von montags bis freitags 
anbieten können, werden die Qualitätsanforderungen an die Verpflegung der 
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Kinder erfüllt. Die Kinder erhalten täglich eine gesunde, saisonale und frisch zu-
bereitete Mittagsmahlzeit. Das heißt: heiß vom Herd auf den Tisch! Die Eltern  
werden mit einem symbolischen Beitrag an den Kosten beteiligt. 
 
Das gemeinsame Mittagessen und dessen Zubereitung als soziales Erlebnis die-
nen der Erweiterung sozialer Kompetenzen, Fähigkeiten und Handlungsspielräu-
me, sind zugleich lebenspraktisches Training. Es werden sowohl Kommunikati-
onsregeln und demokratische Strategien im Umgang miteinander als auch Kul-
turtechniken tagtäglich beispielhaft eingeübt. Die Kinder lernen eigene Wünsche 
und Bedürfnisse zu benennen und aufeinander Rücksicht zu nehmen, auch hin-
sichtlich unterschiedlicher weltanschaulicher Essensvorschriften. Die Gruppen- 
bzw. Tischregeln werden gemeinsam entwickelt und immer wieder besprochen, 
ergänzt und neu hinzugekommenen Kindern von den anderen Kindern erklärt. 
 
2.3.2 Die Hausaufgabenhilfe 
Orientiert an ihren Bedürfnissen und Kompetenzen erarbeiten die Kinder nach 
dem Mittagessen alleine oder zusammen ihre Hausaufgaben. Sie können sich 
dabei von den MitarbeiterInnen oder MitschülerInnen unterstützen lassen und 
sich bei Bedarf auf Klassenarbeiten vorbereiten. – Zur Förderung von Konzentra-
tion und Aufmerksamkeit können sie zuvor an einem angeleiteten Bewegungsan-
gebot teilnehmen. 
 
Die Hausaufgabenhilfe möchte den Kindern selbstständiges Arbeiten ermögli-
chen. Sie möchte bei Bedarf intensiv fördern und zugleich durch die Bezugsper-
sonen und einer geeigneten Atmosphäre Unterstützung bei Fragen oder Proble-
men anbieten. 
 
Manchmal macht es aber einfach auch mehr Spaß mit einem Freund oder einer 
Freundin zusammen zu arbeiten. 
 
Hilfe bei den Hausaufgaben bedeutet nicht zuletzt die Entlastung des Elternhau-
ses, die Förderung durch Arbeits- und Spielmaterialien und die Stärkung indivi-
dueller sowie sozialer Kompetenzen. 
 
2.3.3 Die Freizeitgestaltung 
Im Anschluss an die Hausaufgaben haben die Kinder die Möglichkeit, mit Erwach-
senen und/ oder anderen Kindern zusammen zu spielen (z. B. Tisch- und Regel-
spiele, Freispiele, Mal-, Bastel-, Baumaterialien, Trampolin, Tischkicker usw.). 
 
Die Kinder können an gezielten zeitlich begrenzten Projekten teilnehmen (wie 
dem Bau von Holz-Nistkästen für Vögel, der Herstellung von Musikinstrumenten 
oder einem Trommel-Workshop). 
!
Einmal wöchentlich können die Kinder an dem jeweils zwölfmonatigen Projekt 
KinderClub teilnehmen. Dieses wird von den Mitteln des BSD 3 bezuschusst.  
Schwerpunkte dieses Projektes sind:  

a) Erweiterung lebenspraktischer Fähigkeiten, indem die Kinder z.B. kleine 
Snacks zuzubereiten lernen, Pizza backen, Obst schneiden;  

b) Problemlösungs- und Handlungsstrategien bei Konflikten kennen und an-
wenden zu lernen, möglichst zu internalisieren oder mindestens zu festi-
gen; 

c) sinnhafte und handlungsorientierte Spielmöglichkeiten für die freie Zeit 
kennenzulernen.



 

Seite 8 von 9  

In den Ferienzeiten werden an bestimmten Tagen ganztägige Ferienaktionen an-
geboten, in der Regel vier Ausflüge jährlich. 
 
2.3.4 Die Zusammenarbeit und Fortbildung 
Neben den typischen Tür- und Angelgesprächen finden regelmäßige Teamsitzun-
gen und Fallbesprechungen mit allen Mitarbeitenden statt, mit dem Ziel, die Mit-
arbeiterInnen für die Arbeit zu schulen, zu entlasten, zu begleiten und zu moti-
vieren. Aktuelle Informationen werden transportiert, offenen Fragen diskutiert 
und der Entwicklungsverlauf der Kinder besprochen. Geleitet wird die Teamsit-
zung durch die hauptamtliche Projektleitung (in Teilzeit). 
 
Die Teilnahme und Inanspruchnahme von Fortbildungsveranstaltungen zur weite-
ren fachlichen Qualifikation ist für unsere hauptamtlich Mitarbeitenden verpflich-
tend, für die ehrenamtlich Tätigen freiwillig. 
 
Es besteht ein kontinuierlicher Kontakt zu kindlichen Sorgeberechtigen in Form 
von Telefonaten sowie durch die „Bringe- und Abholsituationen“ der Kinder.  
In Beratungsgesprächen über erzieherische, häusliche und schulische Problema-
tiken haben die Eltern die Möglichkeit, sich zum Austausch oder auch ratsuchend 
an die MitarbeiterInnen zu wenden. 
Zwei- bis dreimal jährlich werden Elternnachmittage angeboten, mit dem Ziel des 
gegenseitigen Kennenlernens, besonders der neuen Eltern. Die Kinder üben auf 
eigenen Wunsch z. B. kurze Tanzeinlagen oder Spiele ein, tragen Gedichte vor 
und anderes mehr. 
Darüber hinaus erfolgen gezielte pädagogische Angebote für Eltern als eine Mög-
lichkeit, erzieherische Ressourcen zu nutzen sowie Kompetenzen zu erweitern, 
beispielsweisen zur gewaltfreien Erziehung. 
 
Regelmäßige Gespräche werden mit den kooperierenden Grundschulen gepflegt. 
Bei Aufnahme eines Kindes in unsere Kinderkantine & Hausaufgabenbetreuung 
findet ein Austausch mit dem Lehrpersonal statt, die Mitarbeitenden suchen die 
Schulen auf oder die LehrerInnen besuchen das Knicklicht. 
 
Im Einzelfall erfolgt die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt/ Stadtteilmanage-
rIn in enger Abstimmung mit den kindlichen Sorgeberechtigten. Sie dient beson-
ders der individuellen Unterstützung des Kindes in der jeweiligen Lebenssituati-
on. 
 
Führungen durch unser Haus und Hospitationen in unserem Haus runden derzeit 
die Kooperation mit der Öffentlichkeit ab, neben der aktiven Teilnahme in unter-
schiedlichen Arbeitskreisen, der Mitgestaltung/ Durchführung öffentlicher Events 
sowie der Kooperation mit weiteren Institutionen („Erlebnisse gegen Gewalt“, 
Ölbergfest, AK Nordstadt / UnternehmerInnen für die Nordstadt, Schusterplatz-
Aktion). 
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2.4 Die Öffnungszeiten 
 
Kinderkantine & Hausaufgabenhilfe immer montags bis freitags  
von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
 
Kinderclub am Montag von 15:30 bis 17:30 Uhr 
 
An Feiertagen und in den Schulferien bleibt unsere Einrichtung in der 
Regel geschlossen, mit Ausnahme gezielter, zeitlich begrenzter Ferien-
Aktionen! 

 
 

3. Finanzierung 
 
Unsere Arbeit wird aus Beiträgen unserer Mitglieder getragen, aber auch durch 
kommunale Zuschüsse und Spenden von Privatpersonen sowie Wuppertaler Un-
ternehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausblick 
 
Inzwischen ist die Nachfrage höher als unsere derzeitigen Möglichkeiten, sodass 
leider nicht mehr genügend KiKa-Plätze zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Wir hoffen, im Laufe der Zeit unser Angebot ausweiten zu können. Doch dazu 
bedarf es neben personeller auch finanzieller sowie räumlicher Ressourcen. 
 
Unsere Überlegungen hinsichtlich zukünftiger Perspektiven und Visionen zeigen 
auf, dass alles, auch die hier dargelegte Konzeption, einem Prozess unterliegt, 
den wir weiter gestalten und begleiten möchten! 
 
 
Zögern Sie nicht, sich bei Fragen an unsere Projektleitung zu wenden! 
 
Kontaktdaten: 
Knicklicht e.V. 
Helene Lepp 
Leitung der Kinderkantine & Hausaufgabenhilfe 
Ergotherapeutin, Jugendbildungssekretärin 
Roßstraße 8 
42105 Wuppertal 
! 0202.28.18.187 
E-Mail: info@knicklichtev.de 



91 Name, Sitz

. Der Verein führt den Namen ,,Knicklicht", er soll in das Vereinsregister
Amtsgericht Wuppertal eingetragen werden' Nach der Eintragung erhält
der Vereinsname den Zusatz,,e.V.". Der Verein hat seinen Sitz in Wuppertal-Elberfeld

g 2 Zweck

. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi9e Zwecke
i. S. des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte zwecke" der Abgabenordnung.

. Zweck des Vereins ist es, in christlicher und sozialer Verantwortung vor
allem jungen Menschen entsprechend ihrer Begabungen und Interessen zu
fördern und zu unterstützen.
Dadurch soll präventiv der Kinder- und Jugendkriminalität in Wuppertal
entgegengewirkt werden.
Dieser zweck soll insbesondere durch den Betrieb einer Kinderkantine mit
Hausaufgabenbetreuung sowie einer Begegnungsstätte in Form eines
konzessionierten Caf6s in Verbindung mit ändeien geeigneten Maßnbhmen
verwirklicht werden,. Die Anqebote des Vereins stehen allen Menschen ohne Rücksicht auf
Herkunft, Nationalität, Geschlecht und Glauben offen.

g 3 Gemeinnützigkeit

. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.. Mittel des Vereins dürfen nur ftir die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden, Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins'. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt

' werden.
Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden sowie bei Auflösun9 oder
Aufhebung des Vereins keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen

S 4 Mitglieder

. Mitglied des Vereins kann werden, wer bereit ist, den Vereinszweck zu
fördern und sich verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung
festgesetzten Beiträge zu leisten'

. Juristische Personen können Mitglied werden, wenn sie bereit sind, den
Vereinszweck zu fördern und sich verpflichten, die von der
Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge zu leisten.

. Die Beitrittserktärung erfolgt schriftlich gegenüber dem Vorstand, der über
die Aufnahme entscheidet. Der Vorstand muss seine Entscheidung nicht
begründen.

. Die N4itgliedschaft endet:



. durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem
Vorstand. Die Erklärung wird zum Ende des
Geschäftsjahres wirksam, wenn sie dem Vorstand
spätestens einen Monat vor Ablauf des Jahres zugegangen
isu. durch Ausschluss, wenn das Mitglied den zwecken und
Zielen des Vereins zuwider handelt oder seinen
Mitgliedspfl ichten trotz schriftlicher Aufforderüng nicht
nachkommt, über den Ausschluss entscheidet der
Vorstand - auch hier muss der Vorstand seine
Entscheidung nicht begründen. Bei Widerspruch
entscheidet die Mitgliederversammlung, Bis zur nächsten
Mltgliederversammlung gilt der Ausschluss als vorläufig;. mit dem Tod des Mitglieds,

5 5 Beiträge

. Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge werden durch die
Mitgliederversammlung festgesetzt. Er beträgt zum Gründungszeitpunkt
60 Euro pro Jahr und ist monatlich fällig

. Einzelne Mitglieder können aus besonderem Anlass auf Beschluss des
Vorstandes ganz oder teilweise von der Zahlung von N4itgliedsbeiträgen
befreit werden, Der Beschluss bedarf keiner Begründung.

5 6 Organe

Organe des Vereins sind:

. der Vorstand,. der Beirat. die Mitgliederversammlung

g 7 Vorstand

. Der Vorstand ist ein solch€r im Sinne des g 26 BGB.

. Er besteht aus dem vorsitzenden, dessen Stellvertreter, dem
Kassierer, dessen Stellvertreter und dem Schriftführer sowie je
einem dem vorstand schriftlich benannten Gemeindeleitungs-
mitglied der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wuppertal-Elberfeld,
Rolandstraße 15 und der Freien Evangelischen Gemeinde wuppertal-
Elberfeld, Bergstraße.. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur gerichtlichen und
außergerichtlichen Vertretung des Vereins berechtigt.. Der Vorstand entscheidet über die Anstellungsverhältnisse von
Mitarbeitern.. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Soweit nichts
anderes bestimmt wird, trifü der Vorstand Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der anwesenden stimmen. Im Falle von Stimmengleichheit



entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die
seines Stellvertreters,
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von 3
Jahren gewählt.
Der Vorstand bleibt bis zur gültigen Wahl ein€s neuen Vorstands im Amt.
Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied während seiner Wahlperiode
aus, so bestimmt der Vo6tand, wer aus seinen Reihen die Funktion des
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds bis zur nächsten
Mitgliederversammlung übernimmt.
Für das ausgeschiedene Mitglied ist ein neues Mitglied nachzuwählen' Die
Mitgliederversammlung kann jedoch (mit 2/3 Mehrheit der Erschienenen)
beschließen, dass der gesamte Vorstand neu gewählt wird, In diesem Fall
beginnt eine neue 3-jährige Wahlp€riode.

S 8 Sitzungen des Vorstands

. Der Vorsitzende lädt den Vorstand schriftlich mit zweiwöchiger Frist unter
Angabe der Tagesordnung zu Sitzungen ein, Er muss ihn einberufen, wenn
€in Vorstandsmitglied oder 1/3 der Beiratsmitglieder dies verlangt.

. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei
Vorstandsmitglieder anwesend sind, Dabei muss mindestens der
Vorsitzende oder sein Stellvertreter anwesend sein' Die Einladung zur
Sitzung ist entbehrlich, wenn alle Mitglieder des Vorstands darauf
verzichten,

. Der Vorstand kann den Beirat und ggf. weitere geeignete Personen als
Sachverständige rnit beratender stirnme zu seinen sitzungen mit ebenfalls
zweiwöchiger Frist einladen.

. Über die Sitzungen des Vorstandes sind Niederschriften anzufertigen, die
von mindestens zwei Mitgliedern des Vorstandes, von denen einer der
Vorsitzende oder sein Vertreter sein muss, zu unterzeichnen sind.

5 9 Beirat

. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand bei seiner Arbeit - insbesondere
bei Erstellung und der Verwirklichung konzeptioneller Richtlinien - zu
unterstützen.

. Der Beirat setzt sich aus Personen zusammen, deren Anzahl und Aufgaben
die 14itgliederversammlung näher festlegen kann, Die Berufung in den
Beirat wlrd i.d,R. für einen zeitraum von 5 Jahren ausgesprochen.

. Der Beirat kann auf besondere Einladung durch den Vorstand an
Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. Die Mitglieder des
Beirats sind in der gleichen Form und Frist wie Vorstandsmitglieder zu
laden,

5 10 Mitqliederversammlung



5 11

Die Mitqliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes nach
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jähr, einberufen,
Sie ist einzuberufen, wenn wenigstens €in Drittel der Mitglieder dies durch
einen schriftlichen Antrag verlangen. In diesem Fall muss die Einberufung
spätestens innerhalb von vier Wochen erfolgen,
Die Einberufung zu einer Mitgliederversammlung hat unter Mitteilung der
Tagesordnung mit mindestens zwei Wochen Frist schriftlich zu erfolgen,
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß
eingeladen wurde.
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher
Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmen gefasst. Für Beschlüsse über
satzungsänderungen einschließlich zweckänderungen sowie Auflösung des
Vereins, ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich.
Sollten bei einer Mitglied€rversammlung Beschlüsse über Satzungs- oder
Zweckänderungen oder die Auflösung des Vereins auf der Tagesordnung
stehen und die Beschlüsse deswegen nicht gefasst werden können, weil
weniger als zwei Dritiel der Mitglieder anwesend sind, kann auf der
folgenden Mitgliederversammlung darüber mit der Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder
seinem Stellvertreter oder einem vom Vorsitzenden benännten
Vorstandsmitglied g€leitet.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind Niederschriften
auftunehmen, die vom Protokollführer und von einem Vorstandsmitglied,
das an der Versammlung teilgenommen hat, zu unterschreiben sind.

Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung beschließt über die Richtlinien für die Arbeit
der Vereins.
Sie hat insbesondere zu entscheiden über:

o Wahl des Vorstandes,o Bildung, Ausgestaltung und Wahl des Beirats,o Festsetzung der Beiträge,
o Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des
Vorstandes,o Bestimmung der Rechnungsprüfer,o Erwerb und Veräußerung und Belastung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten,
o Satzungsänderungen einschließlich Zweckänderungen,
o Auflösung des Vereins,

Der Vorstand erstattet der !litgliederversammlung jährlich einen
Geschäftsbericht.

512 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



13 Auflösung

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbegÜnstigten Zwecke
fällt das Vermö9en der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Wuppertal-
Elberfeld, Rolandstraße 15, im Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden
K.d.ö.R. zu, die es unmittelbar und ausschließlich ftir gemeinnützige,
mildtätig€ oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand oder durch eine oder mehrere
von ihm beauftragte(n) Person(en).
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W
Amtsgericht Wuppertal

AmtsgerichtWuppertal 42097 Wuppertal

Herrn Notar
Dr.  Markus Dohr
Neumark t  11
42103 Wuppertal

Knicklicht e.V., Wuppertal
Eintragung im Vereinsregister

lhr Schreiben vom URNr. 947108

Anlage
Eintragungsnachricht

Sehr geehrter Herr Notar Dr. Dohr,

auf dem Registerblatt VR 4251 ist die
erfolgt.

Dienstgebäude und Lieferanschrift :
Eiland 2
42103 Wuppertal

Telefon 02021498-0
Durchwahl 02021 498-7 258
Telefax 0202/498-3606
E-Mail: postslelle@ag-wuppertal. nrw.de
Bearbeiter/in: Schulze

Datum: 04.12.2008
Geschäftszeichen: VR 4251
(bei Antwort bitte angeben)

Sorechstunden:
Mo.-Fr. von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
-  Do,  von 13 :30  Uhr  b is  14 :30  Uhr
gi l t  nicht für Vereinssachen -

Oeffentliche Verkehrsmittel:
Schwebebahnhaltestelle Landgericht,
Busl inie 611, 601 Haltestel le Landgericht

I ntemet: www.ag-wuppertal.nrw.de

H i ?'.il'. {, l''i fi
- 5. iiil ?ilüfi

i* i iai ' i i i .  r : i i : i

nachstehend wiedergegebene Eintragung

Mit freundlichen Grüßen

Schulze
Justizha uptsekretä rin

Dieses Schrelben ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift wirksam.

Das Handelsregister ist jetzt auch Online.
Eine einfache und kostensparende Möglichkeit, Informationen aus dem Handelsregister abzurufen,

bietet die lnternefRegisterauskunft. Nähere Informationen zur Anmeldung und zum Abruf unter
www. h an d el s re g i ste r. d e



Eintraqunqen beim Amtsqericht wuppertal im vereinsreqister 4251

1 .
Nummer der Eintragung: 1

2.
a) Name:
Knicklicht e.V.

b) Sitz:
Wuppertal

3 .
a) Allgemeine Vertretungsregelung:
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.

b) Vertretu n gs berechti gte und bes onde re Vertretun gs befu g n is :
Bestellt als
Vorstand:
Hübner,  Frank, Wuppertal ,  *05.1 2.1957
Bestellt als
Vorstand.
Holte, Gabriele, geb. Wulf, Wuppertal, *24.05.1962
Bestellt als
Vorstand:
Holte, Michael, Wuppertal, *09.05.1 960
Bestellt als
Vorstand:
St ich,  Beate,  geb. Michalski ,  Wuppertal ,  *09.11.1977
Bestellt als
Vorstand:
Zapf, Sabine, Wuppertal, *1 9.04.1 963
Bestellt als
Vorstand:
Peter, Andr6, Wuppertal, *22.1 1 .197 1
Bestellt als
Vorstand:
Lehnhard, Siegl inde, geb. Mül ler ,  Wuppertal ,  *19.1 1.1952

4.
a) Satzung:
eingetragener Verein
Die Satzung ist errichtet am 08.09.2008.

5.
a) Tag der Eintragung:
03 .12 .2008
Mil les

b) Bemerkungen:
Beschluss Blatt 5-7 der Akten
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F i nan.urt wuppertal-Elberfeld
Veran lagungsbezirk OO7
Steuernummer 132/5902/2762(Bitte bei Rückfragen angeben)

Finanzaml, Postfach 100209, 42002 Wuppertal

DV oe 0,55

'008.00008107'05.
Herrn
Frank Hübner

42103 wupper t a I
Kasi nost r. 12

Te 1 efon O2O2 / 489- 1 45902
Te l efax O8OO 10092675132

Freistellungsbescheid

fün 2OO9 bis 2O11 zur
Kö r p e n s c h a f t s t e u e r

05.09.2012 
-

Am Pannesbusch 91
42281 Wupperta l

als gesetzlicher Vertreter von

Knickl icht e" V.
Roßstr. 8, 42105 Wupper t a'l

Fest ste I I ung
Die Körperschaft ist nach I5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von der Kör per schaf t s treuer befreit, l,leil sie
ausschließlich und unmlttetbar steuerbegünstigten gemelnnützigen Zwecken im Sinne der 95 51 ff. A0
dlent.
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf dle vorstehende(n) Feststellung(en).
Hinweise zur ausstellung von zuwendungsbest ät lgungen
Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Jugendh i I fe- Förderung der Erz i ehung

Die Satzungszwecke entsprechen 5 52 abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 7 a0.

Behandlung der Spenden

Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung fÜr diese Zwecke zugeriendet
werden, Zuwendungs bes t ät i gungen nach amtlich vorgeschr i ebenem Vordruck ( S 50 Abs. I ESTDV )
auszust e I I en.

Behandlung der itgl iedsbeiträge
Die Körperschaft ist berechtigt, für [,litg] iedsbeiträge zu$/endungsbest ät i gungen nach amtl ich vorge-
schriebenem Vordruck (5 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

oeutscrretost9 
ffiffi

F rrt lrlincF <<< *2O.O68x
rrr*r Fortsetzung siehe seite 2 rrr*r



Haftung be'i unrichtigen zuwendungsbes t ät i gu ngen

l'ler vorsätzlich oder gnob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstel lt oder wer
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwend ungsbest ät i gung angegebenen steuer-
begünstigten z$ecken verwendet wenden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen
Abzug der Zuwendung belm Zuwendenden entgeht. Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder
Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewetbesteuer pauschal lit 15% der Spende angesetzt(5 lob Abs. 4 ESIG, 5 9 Abs. 3 KSIG, S 9 Nr. 5 GewStG).In der zuwendungsbes t ät i gung 1st auch das Datum des letzten Körperschaftsteuerbescheides oder
Freistellungsbescheides anzugeben. Das Finanzamt des Zuwendenden geht von der Unrichtigkeitder Zuv{endu ngs best ät i gu ng aus, wenn das angegebene Datum des Bescheides länger als 5 Jahre
seit dem Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestätigung zurückliegt.
Hi nwels zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2016 zufließen, reicht für die Abstandnahme vgm Kapital-
ertragsteuerabzug nach I44 a Abs. 4 und 7 ESIG die Vorlage dleses Bescheides oder die ljberlassung
einen beglaubigten Kopie dleses Bescheides aus.
Das Gleiche gi 1t bis zum o, a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
5 44b Abs. 6 EStG durch das Depot fühnende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinsti:ut.
Anmerkungen

Mlt den vorstehenden Hlnweisen zur Ausstellung von zuwendungsbestätiguÄgen und gegebenenfalls zur
Eehandlung der [4itgl iedsbeiträge wird einer Entscheidung über die Steuenbefreiung der Könpe.schaft
für Jahre, die dem im Freistel lungsbescheid bezeichneten Venanlagungszeitnaum folgen, nicht vor-
gegr i ffen.
Die Hinyreise sol len Sie über die Rechtsauffassung des Finanzants unterrichten. Sie sind nicht Be-
standteil des Freistettungsbescheides und auch keln sonst.iger Verwaltungsakt i. 5. d. S 118 A0, so
däss gegen sie ein Rechtsbeheif nicht gegeben ist. Uber die Abziehbär!(eit der Zuwendungen
entscheldet das für den Zuwendenden zuständige Finanzamt 1m Rahmen des Veranl.gungsverfah.ens (vgl
Urteil des Bundesfinanzhofes von 11.09.'1956, BStBI II 1956, 3O9).

Die Vorschriften der Samml ungsgeset ze der Länder bleiben von der Anerkennung als steuerbegünstigte
Könperschaf t unberührt.

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch von der
Geschäftsführuns abhänqt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. itfl Rahnen
prüfunq - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließlichebare Erfütlung der steuerbegünstigten Zvlecke gerlchtet sejn und die Bestimmungen
beachten.
auch für die Zukunft muss dies durch ondnungsnäßige aufzeichnunget' (Aufst.l
Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über die tsi
der Rücklagen) nachgewiesen werden (5 63 A0).

Er I äuterungenEs ist regelmäßig z\J überprüfen, ob die tatsächl iche GeschäftsfÜhrung den
gemeinnützigkeitsrechtllchen Bestimmungen entspricht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Siebitte - vorbehaltlich einer abwelchenden Aufforderung des Finanzamtes - jn 2O15 fÜr das Jahr 2014
ein. Bitte achten Sie darauf, alle in der Steuererklärung genannten Unte.lagen mit einzureichen.

I ung der
l dung und

tatsäch'l i chen
einer Außen-

und unmi ttel -
der Sat zung

E i nnahmen und
Entl,/icklung

Recht sbehe I fsbe I ehr un9
Gegen diesen Freistel lungsbescheid ist der Ein-
spnuch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, so$/eit
dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oderersetzt, gegen den ein zulässiger Elnspruch oder
(nach einem zulässigen Einspruch) elne zu1ässigeKlage, Revision oden Nichtzulassungsbeschwerde
anhängig ist. In diesem Fail wird der neue Ver-
waltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfah-
rens. Dles gilt auch, sol/{eit sich ein angefoch-tener vo.auszah I ungsbesche i d durch die Jahres-
steuerfestsetzung el.l edi gt.
Der Einspnuch lst bei dem vorbezeichneten Fi-
nanzamt schriftl ich elnzureichen oder zur Nie-

dersch. i ft zu erklä.en,
Die Frlst für die Ernlegung eines Einsp.uchs be-trägt einen [,lonat. Sie beginnt nit Ablauf des
Tages, an dem thnen dieser Bescheid bekannt ge-
geben wo.den ist. Bei Zuser,lung durch einfachenBrief oder zustellung mittels Einschrejben durch
Ubergabe gilt die Bekanntgabe mit dem drittenTag nach Aufgabe zur Post als belrirkt, es sei
denn, dass den Bescheid zu einem späteren zeit-punkt zugegangen i st.Bei zustellung mit Zustel lungsurkunde oder durch
Elnschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangs-
bekenntnis ist Tag de. Bekanntgabe der TaJ den
Zust el I ung.

>>> Wi nGF <<< *
*r**r Forts€tzung siehe Seite 3 ''r*r



Steuennurmen132/ 59012/ 2762
Freistel'lungsbescheid für 2OO9 bis 20l1
vdn 05. 09.2012

l{e'lt ere Informat ionen

zurKörpenschaftsteu en

r9,l'.+ffi

Öff nungsze I ten r

Sprechzei ten al lgemein Bürgerbüro
Itlo-F r O8.3O-12.OO Uhr ltb,Ml-Fn O8.3O-12.OO Uhr
Do auch 13.3O-15-OO Uhr Di O7.OO-12.OO Uhr
und nach Verelnbarung Do auch 13.3O-17.OO Uhr

Nahver kehnsanb i ndung :
Schwebebahn bis Haitestelle "0hIigsmilhIe"
Busl inien 60l, 611, 619, 649 bls Haltestel ie "Vol kshochschu le "

Ab dem 09.01.2oo8 ennelchen Sle die KFz-Steuerstel le in der Kasinostr. 12 (Haupthaus) !!

>>> Wi nGF <<< *20-069*
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Vorsitzender:!Frank!Hübner!!!Leitung!Kinderkantine:!Helene!Lepp!
Bankverbindung:!IBAN!DE51!5009!2100!0001!4404!03!G!BIC!GENODE51BH2!G!SKB!Bad!Homburg!

Gemeinnützig!lt.!Freistellungsbescheid!vom!05.09.2012!vom!Finanzamt!WuppertalQElberfeld!G!Eingetragen!beim!AG!Wuppertal!VR!4251 

!

HILFE!ZUM!LEBEN!�!SPENDEN!�!MITGLIED!WERDEN!

Knicklicht e.V. 
Kinderkantine!!

Hausaufgabenhilfe!
Roßstraße!8!42105!Wuppertal!

Telefon!0202.28.18.187!
eMail:!info@knicklichtev.de!

knicklichtev.de!
facebook.com/cafe.knicklicht!
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!
Sehr!geehrter!Herr!Korte,!!
!

Liste&der&Vorstandsmitglieder&–&Stand:&Juni&2014&
!
!
Vorsitzender:!!
Frank!Hübner,!Am!Pannesbusch!91,!42281!Wuppertal!
!
Stellvertretende!Vorsitzende:!!
Sabine!Zapf,!Am!Pannesbusch!91,!42281!Wuppertal!
!
Kassiererin:!!
Ulrike!Hübner,!Am!Pannesbusch!91,!42281!Wuppertal!
!
Stellvertretender!Kassierer:!!!
Hildor!Preuß,!PaulQFlockeQWeg!29,!42279!Wuppertal!
!
Schriftführerin:!!
Claudia!Stich,!Gustavstraße!6,!42553!Velbert!
!
Beirat:!!
Regina!Hoepfner,!Uellendahler!Str.!718b,!42281!Wuppertal!
!
Beirat:!!
Helene!Lepp,!Rolandstr.!15,!42105!Wuppertal!
!
Entsandte!Vertreterin!der!Freien!Evangelischen!Gemeinde!Wuppertal!Elberfeld,!Bergstr.!40:!
Siglinde!Lenhard,!Kohlstr.!176b,!42109!Wuppertal!
!
Entsandte!Vertreterin!der!Evangelisch!Freikirchlichen!Gemeinde!Wuppertal!Elberfeld,!Rolandstr.!15:!
Juliane!NeumannQSchönknecht,!Briller!Straße!13,!42105!Wuppertal!
!

Knicklicht e.V. !"!Kinderkantine!"!Hausaufgabenhilfe!"!Roßstraße!8!"!42105!Wuppertal!

!


